
 Starkregen
Was können Kommunen tun?





grundsätzlich auf einer genauen Analyse vorange-
gangener Starkregenereignisse und daraus gewon-
nener Erfahrungen. Anhand der Ergebnisse einer 
solchen Gefährdungsanalyse können dann die 
Schwerpunkte und Ursachen von Schäden ermittelt 
und Lösungsansätze entwickelt werden.

Welche Informationen sind Voraus-
setzung für ein Vorsorgekonzept? 
Neben der Auswertung bisheriger Erkenntnisse ist 
die wichtigste Informationsquelle die Untersuchung 
und Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten. Be-
troffene Bürgerinnen und Bürger können unmittel-
bar dazu beitragen, Überflutungsflächen, Fließwege 
des Wassers sowie Schadensschwerpunkte zu iden-
tifizieren. Zusätzlich liefern topographische Karten, 
Regendaten und ähnliche Aufzeichnungen hilfreiche 
Informationen.

Muss das Konzept fortgeschrieben 
werden? 
Besonders nach einem überstandenen Hochwasser 
ist es notwendig, neue Daten sowie Erfahrungen mit 
den zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen zu do-
kumentieren, um damit die Vorsorge kontinuierlich 
zu verbessern.

Ist die Kommune damit ausreichend 
auf ein Extremregenereignis vorbe- 
reitet? 
Im Einzelfall können weitergehende Untersuchun-
gen erforderlich sein, beispielsweise zur Leistungs-
fähigkeit des Kanalnetzes oder zum Bau technischer 
Schutzeinrichtungen. Hierzu sind Fachleute aus der 
eigenen Verwaltung oder externe Ingenieurbüros 
hinzuzuziehen.

Muss die Kommune einen Alarm- und 
Einsatzplan für Starkregen vorhalten? 
Eine exakte Vorhersage von Zeitpunkt und Ort ei-
nes Starkregens ist derzeit nahezu unmöglich. Daher 
bleibt im Ernstfall für Vorbereitungen zur Gefahren-
abwehr meist zu wenig Zeit, so dass – anders als 
beim besser kalkulierbaren Flusshochwasser – eine 
vorherige Einsatzplanung nur sehr selten realisierbar 
ist. Gerade deshalb ist es jedoch sinnvoll, sich auch 
auf Starkregen so gut wie möglich vorzubereiten, 
etwa indem bestimmte Abläufe (z.B. Voralarm) fest-
gelegt und geübt werden.

Welche Gefahren bestehen bei Stark-
regen? 
Wenn sehr große Regenmengen in sehr kurzer Zeit 
fallen, kommt es zu Überschwemmungen – durch 
ansteigende kleine Gewässer, eine überlastete Ka-
nalisation oder wild abfließendes Hangwasser. Mit 
dem Hochwasser steigt das Risiko für Schäden an 
Grundstücken und Gebäuden.

Wie kann Schäden vorgebeugt  
werden? 
Die Vorsorge gegen Schäden aus Starkregenereig-
nissen besteht aus einem Bündel von Maßnahmen, 
die darauf ausgerichtet sind, Regenwasser in der 
Fläche zu halten oder möglichst schadlos abzulei-
ten.

Wer muss Vorsorgemaßnahmen 
treffen? 
Grundsätzlich muss sich jeder Grundstückseigen-
tümer selbst vor den Folgen von Überflutung und 
Hochwasser schützen. Allerdings haben auch die 
Kommunen viele Möglichkeiten, Schäden zu ver-
meiden oder zumindest zu minimieren.

Wer ist innerhalb der Kommune ver-
antwortlich? 
Starkregenvorsorge ist eine kommunale Gemein-
schaftsaufgabe, die unterschiedlichste Aufgaben-
bereiche (Planung, Gewässerunterhaltung, Ab-
wasserbeseitigung usw.) berührt und daher ein 
gemeinsames und koordiniertes Vorgehen erforder-
lich macht.

Was können Vorsorgemaßnahmen 
leisten? 
Durch die Kombination vieler kleiner Maßnahmen 
lassen sich oft große Schäden abwenden. Initiativen 
und Aktivitäten der Kommunen erhöhen auch bei 
anderen Akteuren das Bewusstsein für Überflutungs-
gefahren und die Bereitschaft, selbst aktiv zu wer-
den. Zwar kann auch die beste Vorbeugung keine 
absolute Sicherheit gewährleisten, da Schutzvorkeh-
rungen generell nur die zuvor bekannten Gefahren 
abwenden können, aber mit einem planvollen Vor-
sorgekonzept kann sich eine Kultur des Lebens mit 
dem Risiko entwickeln.

Gibt es ein standardisiertes Vorgehen 
bei der Starkregenvorsorge? 
Für den Umgang mit Naturereignissen gibt es kein 
Patentrezept. Vorsorgemaßnahmen beruhen jedoch 
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1.1	 Was bietet dieser Leitfaden?

„Überschwemmung – damit habe ich nichts zu tun, 
ich wohne weit genug vom Wasser weg. Mein Haus 
steht am Hang, da kann ich mir das Hochwasser 
von oben anschauen.“
Solche Aussagen belegen die trügerische Sicherheit, 
in der sich manche Anwohner wiegen, jedoch auch 
Grundstücke, die nicht direkt am Wasser liegen, 
sind nicht vor Überschwemmung gefeit. Dies zei-
gen die Erfahrungen der letzten Jahre, in denen sich 
heftige Sommergewitter mit großen Regenmengen 
häufen. Bei solchen Ereignissen scheint das Was-
ser von überall her zu kommen – aus dem Himmel, 
von Feldern und Wegen, aus der Kanalisation und 
aus den sonst so harmlosen und träge fließenden 
kleinen Bächen. Bei solchen sintflutartigen Regen-
fällen führt die Unterschätzung der Gefahr in Ver-
bindung mit fehlender Vorsorge zu teils immensen 
Schäden. Tatsächlich geht inzwischen rund die Hälf-
te aller Überschwemmungsschäden auf die Folgen 
von Starkregen zurück. Dass das Thema weiter an 
Brisanz gewinnt, führen uns die Klimaforscher vor 
Augen. Für die nächsten Jahrzehnte zeichnet sich 
eine weitere Zunahme von Starkregenereignissen 
ab – und das geht uns alle an, auch diejenigen, die 
nicht direkt am Wasser leben.
Doch was lässt sich dagegen tun? Kann die Gefahr 
abgeschätzt und durch Vorsorgemaßnahmen verrin-
gert werden? Was können Kommunen, was kann 
der Grundstückseigentümer tun, um Schäden zu 
minimieren? Mit dem vorliegenden Leitfaden wer-
den Wege aufgezeigt, wie der Gefährdung durch 
Starkregen begegnet werden kann. Dazu werden 
in einer konkreten Anleitung die einzelnen Schritte 

1		 Einführung

erläutert, mit deren Hilfe Art und Ausmaß der Ge-
fährdung bewertet werden können (siehe Kapitel 2: 
„Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung“). 
Diese Vorgehensweise ist von grundlegender Bedeu-
tung, um die Relevanz von Starkregenereignissen 
für eine Kommune abzuschätzen. Dabei sollte eine 
örtliche Analyse in jedem Fall durchgeführt werden, 
selbst wenn es in der Kommune bisher zu keinen 
Schadensereignissen gekommen ist.
Um für die Thematik zu sensibilisieren, haben das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz und das Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg die Erarbeitung dieses Leitfa-
dens beauftragt. 

1.2	 Was sind Starkregen-
	 ereignisse?

Von Starkregen spricht man, wenn bei einem Regen-
ereignis in kurzer Zeit außergewöhnlich große Nie-
derschlagsmengen auftreten. Diese Niederschläge 
haben eine sehr geringe räumliche Ausdehnung und 
werden auch als konvektiver Niederschlag bezeich-
net, da sie meist durch starke vertikale Luftströmung 
(Konvektion) entstehen. Starkregenereignisse sind in 
Mitteleuropa relativ selten, stellen aber dennoch ein 
schwer zu kalkulierendes Überschwemmungsrisiko 
dar. Gerade in den Sommermonaten verursacht 
Starkregen in Verbindung mit heftigen Gewittern oft 
große Schäden, da im Gegensatz zu Hochwasser 
an großen Flüssen der genaue Ort und Zeitpunkt 
eines Regenereignisses kaum vorherzusagen ist und 
es daher für die Betroffenen sehr überraschend auf-
treten kann.
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Starkregenvorsorge ist ein wichtiger Bereich der 
Strategien zum Hochwasserschutz in Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg. Voraussetzung für 
eine wirksame Vorsorge ist stets, die konkret be-
stehende Hochwassergefahr abzuschätzen. Dazu 
wird kalkuliert, welches Ausmaß eine Überflu-
tung in Folge von Starkregen annehmen kann.  

Eine Gefahr wird dort zum Risiko, wo Überschwem-
mungen empfindliche Nutzungen beeinträchtigen 
und Schäden verursachen können. Das Ziel der 
Starkregenvorsorge ist es, negative Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das 
Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten nachhaltig 
zu verringern.

Abb. 2: Aufräumarbeiten nach dem Starkregenereignis im Killertal im Juni 2008

Abb. 3: Aus kleinen Bächen können sich nach einem Starkregen reißende Strö-
me entwickeln.

1	 Einführung
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Starkregenereignis

Aufräumarbeiten

Ortsbegehung mit dem Bürgermeis-
ter und Vertretern der Verwaltung und 
der Feuerwehr: Bestandsaufnahme 
der Überflutungen und der Schäden

Benennung eines Mitarbeiters der 
Verwaltung, der die Federführung für 
die weitere Koordination übernimmt

Eigene Analyse der Überflutungsursa-
chen und der Schadensschwerpunkte 
– Gewässer 
– Kanalisation 
– Außengebiet

Wirksame Maßnahmen für den öffent-
lichen Bereich zusammenstellen, Prio-
ritäten setzen, Beschlüsse in den Gre-
mien fassen, Umsetzung (bei Bedarf 
externe Spezialisten hinzuziehen)

Einwohner über Gefährdungssituation 
und mögliche Vorsorge im öffentlichen 
und privaten Bereich informieren

Information des Gemeinderats

Optimierung der Gefahrenabwehr, Er-
stellung eines Alarm- und Einsatzplans 
für Überflutungen aus Starkregen

Regelmäßige Übungen

Analyse der Einsätze der Feuerwehr bei 
der Gefahrenabwehr

Maßnahmen der Gefahrenabwehr (v.a. Feuerwehr)

Bei Bedarf: 
detailliertere 
Analyse des 
Überflutungs
geschehens

Abb. 4: Verbesserung der Hochwasservor-
sorge nach einem Starkregenereignis
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Sofern es bereits bei einem Überflutungsereignis zu 
Schäden gekommen ist, besteht Handlungsbedarf 
hinsichtlich der Vorsorge für die Zukunft. Dazu müs-
sen Art und Umfang der aufgetretenen Schäden fest-
gestellt und die verursachenden Faktoren untersucht 
werden. Hierzu wird ein mehrstufiges Verfahren vor-
geschlagen, das in Abbildung 7 zusammenfassend 
dargestellt ist und in den folgenden Kapiteln Schritt 
für Schritt erläutert und kommentiert wird.
Die Grundlage für eine solche Gefährdungsbe-
urteilung bildet die örtliche Analyse. Dabei wird 
überprüft, ob, wo und in welchem Umfang Gefähr-
dungspotenziale bestehen. Diese Untersuchung wird 
jeder Kommune empfohlen. Sie ist auch dann sinn-
voll, wenn in den letzten Jahren keine Starkregen-
ereignisse aufgetreten sind, um die Überflutungs-
gefahr grob abschätzen zu können und dadurch 
Planungssicherheit zu haben. Falls dabei festgestellt 
wird, dass ein Gefährdungspotenzial besteht, kön-
nen geeignete Schutzmaßnahmen ausgewählt und 
durchgeführt werden.

Um exemplarisch darzustellen, wie mit einer örtli-
chen Analyse gefährdete Bereiche erkannt werden 
können, soll im Folgenden Kaiserslautern-Mölsch-
bach als Beispiel dienen. Dieser Stadtteil, südöstlich 
des Stadtzentrums von Kaiserslautern in einem Tal 
des Pfälzer Waldes gelegen, war am 22. Juli 2006 
infolge eines Starkregenereignisses in großen Teilen 
von Überschwemmungen betroffen. Es kam zu er-
heblichen Sachschäden.
Bei komplexen Abflussverhältnissen oder spezielle-
ren Fragestellungen kann es erforderlich sein, im 
Anschluss an die örtliche Analyse eine simulations-
technische Analyse vorzunehmen. Diese detaillierte-
re, aber aufwändigere Untersuchung ermöglicht die 
weitere Eingrenzung und Differenzierung von Berei-
chen mit erhöhter Überflutungsgefahr.
Die Anwendung und Ergebnisse einer simulations-
technischen Analyse werden an den Beispielen Stutt-
gart-Zuffenhausen und Schwetzingen erläutert.

2	 Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung

Abb. 6: Starkregenereignis in Waiblingen
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Das Geländegefälle bestimmt, auf 
welchem Weg und mit welcher 
Geschwindigkeit das Wasser ab-
fließt. Es ist dadurch von großer 
Bedeutung für das Ausmaß eines 
möglichen Schadens nach Starkre-
gen. Vor allem am Übergang von 
Hang- in Flachlandbereiche kön-
nen schnelle und extreme Abflüs-
se auftreten und zu Überflutungen 
führen. Kritische Bereiche stellen 
dabei insbesondere steile Straßen-
verläufe dar, die in der Bebauung 
enden. In einem solchen Fall, der 
auch in Mölschbach vorlag, schießt 
das von den steilen Hängen abflie-
ßende Wasser als Sturzflut auf die 
Gebäude zu und verursacht gro-
ße Schäden. Im Flachland können 
Starkregen zu einer Überlastung 
der Grundstücksentwässerung, zu 
Kanalüberstau und zur Ausuferung 
kleinerer Gewässer führen. Durch 
die daraus resultierenden erhöhten 
Wasserstände kommt es zu Über-
schwemmungen.

In hügeligen oder gebirgigen Ge-
bieten entsteht durch Starkregen 
Hangabfluss (wild abfließendes 
Wasser), der Erosion verursachen 
sowie Geschwemmsel und Geröll 
transportieren kann. Dieses Mate-
rial kann, wenn es in einen Bach-
lauf eingeschwemmt wird, dessen 
Ausuferung noch verstärken. Das 
Ausmaß auftretender Hangabflüsse 
ist nicht nur von der Regenintensität 
abhängig, sondern auch von vielen 
weiteren Faktoren wie dem Gefälle, 
der Bodennutzung (Bewuchs, Bewirt-
schaftungsrichtung) und den Eigen-
schaften des Bodens selbst (Boden-
art, Vorfeuchte).

2	 Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung

Abb. 9: Sturzfluttyp Flachland und Sturzfluttyp Hügelland und Mittelgebirge
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fen, wenn es durch mitgeführte Schwimmstoffe zu 
einer Verlegung des Einlaufs kommt und infolgedes-
sen örtliche Überflutungen auftreten. Zum anderen 
stellen Zusammenflüsse von verrohrten Bachläufen 
kritische hydraulische Punkte dar, weil dort große 
Wassermengen aus gleich zwei Gewässern zusam-
menkommen. In Mölschbach wurden sowohl die 
Gewässer als auch die Bachverrohrungen auf ein 
Abflussereignis ausgebaut, das – statistisch gesehen 
– einmal in zehn Jahren auftritt, also relativ häufig 
ist. Für heftiger ausfallende, aber zugleich weniger 
wahrscheinliche (also seltener auftretende) Ereignis-
se wie den Starkregen im Juli 2006 muss mit einer 
Überlastung und gegebenenfalls Überflutung ge-
rechnet werden. Darüber hinaus können nachträgli-
che Einbauten und Veränderungen im Gewässerbett 
den Wasserabfluss behindern. Solche Eingriffe müs-
sen bei der Beurteilung der Gefährdung besonders 
berücksichtigt werden.
Bei stark überlasteten Kanälen kann die Kanalisa-
tion den erhöhten Abfluss nicht mehr aufnehmen, 
und das Wasser fließt in Richtung des Straßen- oder 
Geländegefälles oberirdisch ab. Die Überlastung 
kann durch verrohrte Bäche, die an die Kanalisation 
angeschlossen sind, und durch Zuflüsse von Außen-

gebieten weiter verstärkt werden. Kritische Bereiche 
innerhalb des Kanalnetzes sind beispielsweise Zu-
sammenflüsse von Kanalsträngen, deren gemein-
samer Abfluss im Fall eines Starkregenereignisses 
besondere Gefahrenpunkte darstellen können. Mit 
Ästen, Laub und Schlamm verstopfte Straßeneinläu-
fe tragen ebenfalls dazu bei, dass das Wasser nur 
langsam oder gar nicht mehr über die Kanalisation 
abfließen kann.

Des Weiteren haben bauliche Gegebenheiten der 
Verkehrsfläche Auswirkungen auf das Abflussge-
schehen. Besonders in Bereichen ohne ausgeprägte 
Bordsteinkante, wie z.B. in Spielstraßen oder barri-
erefrei gestalteten Fußgängerzonen, können schon 
geringe Überflutungshöhen zur Überschwemmung 
der angrenzenden Bebauung führen.
Starkregenereignisse lassen oft kleine Bachläufe 
mit kleinen Einzugsgebieten über die Ufer treten. 
Außerhalb von Ortslagen kann diese Ausuferung 
meist schadlos verlaufen, wenn ausreichend Über-
flutungsfläche zur Verfügung steht. Innerhalb bebau-
ter Gebiete sind in der Regel keine solchen freien 
Flächen vorhanden, so dass es zu Schäden kom-
men kann. Eine Gefährdung geht insbesondere von 

stark verbauten, einge-
engten und umgeleg-
ten Gewässerstrecken 
aus, ebenso wie von 
Brücken, Verrohrungen, 
Rechen, Verzweigungen 
und ähnlichen punktu-
ellen Hindernissen. Oft 
liefern Straßennamen 
(z.B. „In der Aue“) und 
alte Flurbezeichnungen 
nützliche Hinweise auf 
nicht mehr unmittelbar 
erkennbare Gewässer 
und die Gefahr von Ver-
nässung.

Abb. 12: Begradigte naturferne Gewässerstrecke ohne Ausuferungsmöglichkeit
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waren die Gebäude in Tallage und am Gewässer 
bereits durch die topographische Situation einer 
besonderen Gefährdung ausgesetzt. Zusätzlich wur-
den die erheblichen Außengebietszuflüsse durch 
steile Straßen in Richtung Ortskern beschleunigt, 
der überdies zu einem großen Teil aus versiegelten 
Flächen besteht. Besondere Gefährdungen können 

sich auch durch Bebauungen ergeben, die direkt an 
ein Gewässer heranreichen, das in Trockenzeiten 
oftmals nur ein kleines Rinnsal bildet. Dabei führen 
vorgenommene Einbauten, z.B. Übergangshilfen 
oder Ufersicherungen, wie in Abbildung 15 gezeigt, 
zu markanten Einengungen des Gewässerbetts und 
verringern so das Abflussvermögen bei Starkregen.

Abb. 14: Versagensmöglichkeiten in den Systemen der Grundstücksentwässerung

zu gering 
bemessene Mulde

abgesenkte
Bordsteinkante

ebenerdige/abgesenkte 
Zugänge/ Fenster

undichte Fugen und 
Durchleitungen fehlende 

Rückstauklappen

ebenerdige/abgesenkte Licht-
schächte und Kellerfenster

zu gering bemessene bzw. 
verstopfte Hofentwässerung

zu gering bemessene 
Dachentwässerung

von Gebäuden, insbesondere der Keller, geben wei-
teren Aufschluss über das Schadenspotenzial. Dies 
ist besonders für schützenswerte Infrastrukturanla-
gen und Objekte wie Schulen, Krankenhäuser oder 
Museen von Interesse.
Zur näheren Untersuchung der Gebäudesituation ist 
in Abbildung 14 dargestellt, an welchen kritischen 

Punkten die Entwässerung an Gebäuden Schwach-
stellen aufweisen oder gänzlich versagen kann.
Details der örtlichen Verhältnisse, wie abgesenkte 
Bordsteine oder Grundstücksbegrenzungen und 
Zufahrten (vgl. Abb. 17), beeinflussen kleinräumig 
die Fließwege und müssen daher in die Bewertung 
einbezogen werden. In Kaiserslautern-Mölschbach 



20

Abb. 15: Übergangshilfe und Einengung des Abflussquerschnitts 

Abb. 16: Verklausung einer Brücke an der Starzel bei einem Hochwasserereignis im Jahr 2008

2	 Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung
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Hierbei empfiehlt es sich, zwischen befestigten und 
unbefestigten Flächen zu unterscheiden. Insbeson-
dere bei der Betrachtung außergewöhnlich intensi-
ver Starkregenereignisse mit Wiederkehrzeiten von 
deutlich über 50 Jahren kann bei der Bilanzierung 
das Abfluss- und Retentionsvolumen des Kanalnet-
zes oftmals vernachlässigt werden (Worst-Case-
Szenario). Das ermittelte Überflutungsvolumen wird 
anschließend im GIS mit der Geländetopographie 
überlagert. Aus der Verschneidung von beiden erge-
ben sich schließlich die potenziellen Überflutungs-

bereiche mit den zu erwartenden Wassertiefen. Am 
Beispiel Stuttgart-Zuffenhausen zeigt Abbildung 20 
eine Überflutungskarte, die mit der beschriebenen 
Methodik als vereinfachte hydraulische Simulation 
eines im Juli 2009 aufgetretenen Starkregenereig-
nisses erstellt wurde. Dabei konnte gezeigt werden, 

dass die in der Simulation ermittelten Überflutungs-
bereiche und die Größenordnung der abgeschätzten 
Wasserstände gut mit den tatsächlich aufgetretenen 
Fließwegen und Überflutungshöhen übereinstimm-
ten.Die vereinfachte Simulation eignet sich beson-
ders für Gebiete mit stärkeren Höhenunterschieden 
im Gelände und ermöglicht eine rasche und kos-
tengünstige Abschätzung möglicher Wasserstände 
im Bereich von ausgeprägten Geländesenken. Mit 
einer solchen rein statischen Volumenbilanzierung 
kann jedoch keine Aussage zu möglichen Überflu-

tungszuständen entlang oberflächiger Fließwege 
der Niederschläge getroffen werden. Ebenso hat 
die Methode bei sehr flachen Gebieten und bei der 
Betrachtung von Starkregenereignissen mit statisti-
schen Wiederkehrzeiten von weniger als 50 Jahren 
nur eine begrenzte Aussagekraft.

Abb. 20: Visualisierung der Gefährdungsbereiche in einer Überflutungskarte

2	 Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung
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Diese Flächen müssen entweder unbebaut bleiben 
oder so gesichert werden, dass sie für die Zwischen-
speicherung von Abflüssen genutzt werden kön-
nen, z.B. in Form von Regenrückhaltebecken oder 
Gräben. Weitere Möglichkeiten, den Belangen der 
Starkregenvorsorge Rechnung zu tragen, sind eine 
entsprechende Gestaltung von Baugebieten (Aus-
weisung von Freiflächen am Ortsrand zur Aufnah-

me des Oberflächenwassers aus der Ortslage), die 
Modellierung des Geländes oder die Sicherung von 
Notabflusswegen, beispielsweise über die von Bord-
steinen begrenzten Straßenflächen oder Rinnen in 
rückwärtigen Gartenbereichen. Schließlich kann die 
Bebauung selbst an die Gefährdungssituation an-
gepasst werden, etwa indem Gebäude nicht in die 
Abflusswege des Wassers hinein gebaut werden.

Abb. 24: Hinweise auf Gefährdungen durch Wasser im Bebauungsplan „Am Zettelbach“ 
in Bad Waldsee 

3.32

Flächen für Aufschüttungen; In dem gekennzeichneten 
Bereich ist eine durchgehende Aufwallung bzw. Mauer 
in einer Höhe von mindestens 0,20 m gegenüber dem 
ursprünglichen Gelände zum Schutz vor Hangwasser 
auszuführen und dauerhaft zu erhalten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 in Verbindung mit Nr. 24 BauGB; 
Nr. 11.1 PlanzV 90; siehe Planzeichnung)

6.17

An verschiedenen Stelle des Gebietes, u.a. im Bereich 
der Fl.-Nrn. 315/1, 315/10, 317 und 319 sind u.a. 
bei Starkregen mit Beeinträchtigungen durch wild ab-
fließendes Hangwasser zu rechnen. Vorkehrungen zum 
Schutz vor Hangwasser sind vom Grundstückseigentü-
mer herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Der Unter-
halt obliegt dem Grundstückseigentümer.

6.18

Bei Starkregen kann es aus verschiedenen Gründen 
(Kanalüberlastung, Oberflächenabflüsse an Hangla-
gen, …) zu wild abfließenden Oberflächenabflüssen 
kommen. Um Überflutungen von Gebäuden zu ver-
meiden, sind entsprechende (Schutz‑) Vorkehrungen zu 
treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der Licht-
schächte, ‑höfe und des Einstiegs der Kellertreppen 
o.ä. zu achten. Sie sollten möglichst hoch liegen, um 
vor wild abfließendem Wasser bei Starkregen zu schüt-
zen. Die Erdgeschossfussbodenhöhe sollte im Rahmen 
der Vorgaben nach Gesichtspunkten des Überflutungs-
schutzes angemessen hoch gewählt werden. Maßnah-
men zur Verbesserung des Überflutungs-Schutzes sind 
auch in die Gartengestaltung integrierbar. Obige An-
regungen gelten insbesondere für Grundstücke in oder 
unterhalb von Hanglagen oder Senken, sowie entlang 
des Zettelbaches. Die hochwassersichere Bauweise ist 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzu-
weisen.

Hangwasser

[...]

[...]

Überflutungsschutz

3       Starkregenvorsorge - praktisch & konkret


















































